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Mit der Neuorganisation der Truppe ist auch die Materialzuteilung

geregelt worden. Die Materialbestände sind bedeutend
vermehrt worden, sowohl für den Bau, wie auch die Apparate.

Die Bedeutung des Uebermittlungsdienstes ist zur Hauptsache

durch folgende Umstände gefördert worden:
Gesteigerte Waffenwirkung, Vergrösserung der Kampfräume,

zahlenmässiges Wachsen des Heeres und dadurch vergrösserte
Schwierigkeiten in der Führung dieser Massen.

Unsere Telephon- und Telegraphenverbindungen sind
dadurch zum Rückgrat aller Kampfhandlungen geworden. Versagen
die Verbindungen, so ist der Erfolg in Frage gestellt. Wir sind
der festen Ueberzeugung, dass durch die Neuorganisation der
Verkehrstruppen die Grundlagen geschaffen wurden, womit wir
das erfüllen können, was Führung und Volk von uns verlangen
und erwarten darf.

Belassung der Ausrüstung und Bewaffnung an
dienstfrei gewordene Uof. und Soldaten

Das eidg. Militärdepartement hat am 8. März 1934 verfügt:
Den nach Art. 13 der Militärorganisation dienstfrei gewordenen
Unteroffizieren kann auf Gesuch hin ihre Ausrüstung und
Bewaffnung überlassen werden, sofern sie sich ausserdienstlich in
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Unteroffiziersvereinen betätigen. Die Gesuche sind an die

Kriegsmaterialverwaltung in Bern zu richten und werden von
ihr entschieden.

Gestützt auf ein Gesuch eines Motorfahrers, der als Stras-
senbahnwagenführer gemäss Art. 13 der MO dienstfrei geworden

ist, sich aber als Sekretär einer Militär-Motorfahrer-Ver-
einigung betätigt und in dieser Eigenschaft an ausserdienstlichen
Uebungen teilnimmt, hat das EMD unterm 25. März 1937

folgende Erweiterung beschlossen:
Die in der Verfügung des EMD vom 8. März 1934 den nach

Art. 13 der MO dienstfrei gewordenen Unteroffizieren
eingeräumte Vergünstigung wird auf die Angehörigen aller anerkannten

militärischen Vereinigungen ausgedehnt, sofern eine ausser-
dienstliche Betätigung vorliegt.

Die Flugzeuge einer modernen Luftwaffe
Gl. Die Art der Flugzeuge einer modernen Luftwaffe wird

vor allem durch die Aufgaben, die diesen Flugzeugen gestellt
werden, beeinflusst. In grossen Zügen gesagt, gibt es innerhalb
der Lufttaktik nur zwei Aufgaben, und zwar die Beobachtung
(Aufklärung) und den Kampf. Beobachten, bzw. Aufklären
heisst nichts anderes, als den Gegner auf der Erde wie in der
Luft aufsuchen, beobachten und melden. Bezieht sich die
Beobachtung lediglich auf das gegnerische Gelände, so spricht man
von Rekognoszierung.

Kampf heisst nichts anderes, als den Gegner vernichten,
und zwar den Gegner in der Luft (gegnerische Flugzeuge), wie
den auf der Erde (Truppen), Wird nun der Kampf gegen tote
Ziele, wie beispielsweise Eisenbahnen, Brücken, Elektrizitätswerke,

Industrieen usw., geführt, so wird dies als Zerstörung
bezeichnet.

KONKURRENTEN
AN DEN SUT 1937

BESUCHEN DAS TRAINING REGELMÄSSIG
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